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ergibt, kann mit Bestätigung des Leiters des. überge
ordneten Organs von der Nettogewinnabführung an den 
Staat gekürzt werden, soweit in Rechtsvorschriften nichts 
anderes festgelegt ist. Die Verrechnung der Gewinn
minderung mit der Nettogewinnabführung ist kontroll- 
fähig nachzuweisen.

IV.

Investitionsfonds 
Tilgung von Grundmittelkrediten

1. Planung des Investitionsfonds
Mit dem Einsatz des Investitionsfonds ist ein größtmög
licher Nutzeffekt, insbesondere durch Intensivierung der 
Produktion, zu gewährleisten.

1.1. Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB haben 
den Investitionsfonds
— in Übereinstimmung mit dem Plan der Vorbereitung 

der Investitionen») sowie
— auf der Grundlage des Vorhaben- bzw. teilvorhaben

bezogenen Nachweises des planmäßigen Finanz
bedarfs8)

für die planmäßige Vorbereitung von Investitionen sowie 
für die Durchführung geplanter Investitionen, für die eine 
Grundsatzentscheidung getroffen worden ist, im Rahmen 
der staatlichen Plankennziffer „Investitionen (materielles 
Volumen)“ zu planen.

1.2. Als planmäßiger Finanzbedarf für Investitionen sind die 
Mittel zu planen, die
— zur Bezahlung abrechnungsfähiger Investitionsauf

wendungen für die Vorbereitung und Durchführung 
der geplanten Investitionen (abzüglich bereits gelei
steter Abschlagzahlungen),

— für fällige Abschlagzahlungen in Übereinstimmung 
mit den. Rechtsvorschriften,

— für die geplante finanzielle Beteiligung an Investitio
nen anderer volkseigener Betriebe und Kombinate 
oder örtlicher Räte auf der Grundlage der den Betei
ligten bzw. dem künftigen Rechtsträger erteilten staat
lichen Plankennziffern „Investitionen (materielles 
Volumen)“,

— für die Ablösung von Zwischenkrediten für Abschlag
zahlungen

im Planjahr erforderlich sind.

1.3. Zur Deckung des planmäßigen Finanzbedarfs für Inve
stitionen sind in Übereinstimmung mit dem Planteil „Bil
dung und Verwendung des Investitionsfonds“8) die Mit
tel folgender Finanzierungsquellen einzusetzen und dem 
Investitionsfonds zuzuführen:
a) Nichtverbrauchte Mittel des Investitionsfonds aus dem 

vergangenen Planjahr bis zur Höhe des Betrages, der 
für die Investitionsfinanzierung in den staatlichen 
Planauflagen berücksichtigt und den volkseigenen 
Betrieben und Kombinaten durch das übergeordnete 
Organ bekanntgegeben worden ist,

b) Amortisationen,
c) Erlöse aus dem Verkauf von Grundmitteln, in die 

Selbstkosten verrechnete Restbuchwerte aus der Aus-

8) Diese Planungsunterlagen — einschließlich des Vordruckes 435 ge
mäß Anordnung vom 28. November 1974 über die [Rahmenricht
linie für die Jahresplanung der Betriebe und Kombinate der Indu
strie und des Bauwesens — Rahmenrichtlinie — (Anlage zur An
ordnung — Sonderdruck Nr. 780 des Gesetzblattes) — sind' der zu
ständigen Bankfiliale als Planentwurf und bei Veränderung als 
Auszug aus dem bestätigten Betriebsplan zu übergeben. Der Vor
haben- bzw. teilvorhabenbezogene Nachweis des planmäßigen 
Finanzbedarfs hat unter Verwendung der Titellisten (Vor
druck 0724) gemäß Planungsordnung vom 20. November 1974 (GBl. 
Sonderdruck Nr. 775 а und b) zu erfolgen. Soweit Tedlvorhaben- 
bzw. Objektlisten (Muster 434) gemäß Rahmenrichtlinie ausgear
beitet werden, sind diese zur Konkretisierung des Jahresfinanz
bedarfs heranzuziehen.

sonderung von Grundmitteln sowie andere Erlöse8) 
und Kostenverrechnungen von Investitionsaufwen
dungen9 10) entsprechend den Rechtsvorschriften,

d) Mittel aus dem Gewinnfonds bzw. aus dem Konto 
„Umverteilung von Amortisationen“ des Kombinates 
bzw. der WB,

e) verzinsliche Grundmittelkredite auf der Grundlage 
der staatlichen Plankennziffer „Veränderung des Kre
ditvolumens für verzinsliche Grundmittelkredite“ ge
mäß den mit der Bank getroffenen Vereinbarungen,

f) Mittel aus Versicherungsleistungen für Grundmittel 
(planmäßiger Einsatz, sofern die Zahlung solcher Mit
tel bis zur Planausarbeitung bereits erfolgt oder ver
bindlich zugesagt ist),

g) Mittel des Leistungsfonds, -des „Kontos junger Sozia
listen“ sowie des Kultur- und Sozialfonds gemäß den 
Rechtsvorschriften, soweit sie zur planmäßigen Finan
zierung von Investitionen vorgesehen sind,

h) unverzinsliche Kredite, die durch den Staatshaushalt 
getilgt werden, auf der Grundlage der Grundsatzent
scheidung für Investitionen.

Der nach Einsatz dieser Mittel noch nicht gedeckte 
Finanzbedarf für Investitionen ist als Zuführung zum 
Investitionsfonds aus dem Nettogewinn zu planen.

2. Verwendung des Investitionsfonds

2.1. Die geplanten Mittel des Investitionsfonds sind für die in 
den Ziffern 1.1. und 1.2. genannten Vorhaben bzw. Teil- 
vqrhaben und Verwendungszwecke einzusetzen. Eine 
Verwendung für andere Vorhaben bzw. Teilvorhaben 
bedarf der Bestätigung durch den Leiter des übergeord
neten Organs. Eine Verwendung ist nicht zulässig
— für die Durchführung von Vorhaben bzw. Teilvor

haben, für die keine Grundsatzentscheidung gemäß 
den Rechtsvorschriften vorliegt;

— für Aufwendungen, die den in der Grundsatzentschei
dung festgelegten Investitionsaufwand überschreiten. 
Solche überhöhten Aufwendungen sind als Mehrkosten 
der volkseigenen Betriebe und Kombinate (Investi
tionsauftraggeber) zu finanzieren;

— für Kredittilgungen (sofern sie nicht aus Mitteln ge
mäß Ziff. 5.3., erster Stabstrich, erfolgen).

2.2. Zur Bildung des Investitionsfonds geplante eigene Mit
tel der volkseigenen Betriebe und Kombinate,'die für das 
vorgesehene Vorhaben bzw. Teilvorhaben infolge mate
rieller Rückstände nicht eingesetzt werden können, dür
fen nicht verwendet werden, um den für andere Vorha
ben festgelegten Kreditanteil zu verringern.

3. Verwendung der am jahresende nicht verbrauchten Mit
tel des Investitionsfonds

3.1. Für das Planjahr zugeführte Mittel des Investitions
fonds können bis zum 31. Januar des Folgejahres zur 
Finanzierung der Investitionsaufwendungen für geplante 
Vorhaben bzw. Teilvorhaben, die bis zum 31. Dezember 
des " Planjahres abreehnüngsfähig fertiggestellt worden 
sind, verwendet werden.

3.2. Die nach Verwendung gemäß Ziff. 3.1. verbleibenden 
Mittel des Investitionsfonds sind für die Deckung des 
planmäßigen Finanzbedarfs im Rahmen der staatlichen 
Plankennziffer „Investitionen (materielles Volumen)“ auf 
den Investitionsfonds des Folgejahres zu übertragen. Die 
Übertragung erfolgt bis zur Höhe des Betrages, der als 
„Nichtverbrauchte Mittel des Investitiönsfonds aus dem

9) Erlöse aus Abriß und Verschrottung von Grundmitteln in Ver- 
bindung mit Investitionen einschließlich anderer Erlöse entspre
chend den Rechtsvorschriften sowie für die Investitionsfinanzie
rung vorgesehene Einnahmen aus Lizenzvergaben und Rückfüh
rung von Erlösen aus der Erst- bzw. mehrfachen Erstnutzung wis
senschaftlich-technischer Ergebnisse

10) z. B. Umsetzungs-, Verlagerungs-, Abriß- und Verschrottungs
kosten .


